
 

Beschlussempfehlung und Bericht 

Ausschuss für Digitales und Datenschutz 

Achtundvierzigster Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und  

Zweiter Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit für 2019 des  

Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  

Drucksache 20/2607 

hierzu: 

Stellungnahme der Landesregierung 

zu Achtundvierzigster Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und  

Zweiter Bericht zur Informationsfreiheit des Hessischen Beauftragten  

für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Drucksache 20/3797 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Ausschuss für Digitales und Datenschutz empfiehlt dem Plenum, den Achtund-

vierzigsten Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und den Zweiten Bericht zur Informa-
tionsfreiheit des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
zur Kenntnis zu nehmen und darüber eine Aussprache zu führen.  

 
 (einstimmig) 
 
B. Bericht 
 
 1. Der Achtundvierzigste Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und der Zweite Bericht 

zur Informationsfreiheit war dem Ausschuss für Digitales und Datenschutz am 
25. Mai 2020 und die Stellungnahme der Landesregierung am 1. Oktober 2020 vom 
Präsidenten überwiesen worden.  

 
 2. Der Ausschuss für Digitales und Datenschutz hat den Achtundvierzigsten Tätigkeits-

bericht zum Datenschutz und den Zweiten Bericht zur Informationsfreiheit sowie die 
Stellungnahme der Landesregierung in seiner 14. Sitzung am 4. November 2020 be-
handelt und die unter A wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum aus-
gesprochen.  

 
 
Wiesbaden, 4. November 2020  
  
Berichterstattung: 
Torsten Leveringhaus 

Ausschussvorsitz: 
Joachim Veyhelmann 
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